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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.1968

Norm

BAO §6

BAO §11

ZollG §119

Rechtssatz

Zum Regreß des für den hinterzogenen Zoll haftenden Spediteur gegen die Schmuggler. Keine Berücksichtigung

allfälligen fahrlässigen Mitverschuldens. Solidarhaftung der Schmuggler; keine Rettungsp icht durch

Verwaltungsgerichtshofbeschwerde, kein Abwarten des Gesuches eines Schmugglers auf Abgabenerlaß aus

Billigkeitsgründen, aber Berücksichtigung der nachträglichen Zollzahlungen durch die Schmuggler.

Entscheidungstexte

8 Ob 354/67

Entscheidungstext OGH 27.02.1968 8 Ob 354/67

Veröff: EvBl 1968/358 S 575

8 Ob 721/89

Entscheidungstext OGH 31.05.1990 8 Ob 721/89

Auch; Beisatz: Hier: Die Haftung des Beklagten für die der klagenden Spedition vorgeschriebenen

Eingangsabgaben ist eine Folge seiner strafgerichtlichen Verurteilung. (T1) Veröff: SZ 63/92
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